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Prüfschema B

EG-VO 561/2006 - 

AZG - 

Pflicht zur Führung eines Lenkprotokolls
…Ja                                  …Nein

Verordnung (EG) Nr. 561/2006 i.d.F. 2020/1054

selbstfahrende 
Arbeitsmaschine

sonstiges Fahrzeug zur 
Güterbeförderung
gem. § 13 Abs. 1 Z. 3 AZG

(hzl. Gesamtgewicht < 3,5t oder ausgenommen 
von EG-VO 561/2006)

auf öffentlichen Straßen

§
2

 A
b

s.
 2

 L
P

-V
O

Zugmaschine
Höchstgeschw. ≤ 30 km/h
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Fahrzeug der Kraftfahrzeugindustrie, 
des Fahrzeughandels und -handwerks

bei Überstellungs- oder Probefahrt

sonstiges Fahrzeug zur 
Personenbeförderung

gem. § 13 Abs. 1 Z. 3 AZG
(< 9 Personen oder ausgenommen 

von EG-VO 561/2006)

auf öffentlichen Straßen

Fahrzeug der Kraftfahrzeugindustrie, 
des Fahrzeughandels und -handwerks

bei Überstellungs- und Probefahrt

Fahrzeug zur gewerbsmäßigen 
Personenbeförderung mit 
eingebautem Taxameter

PKW oder Kombi 
(Fahrzeugklasse M1 laut 

Typenbescheinigung)
und

keine gewerbliche 
Personenbeförderung

PKW oder Kombi 
(Fahrzeugklasse M1 laut 

Typenbescheinigung)
und

keine gewerbliche 
Personenbeförderung

Spezialfahrzeug zur Durchführung von 
Geld- und Werttransporten

Fahrzeug zur Güterbeförderung 
hzl. Gesamtgewicht ≤ 3,5 t

Lenken nicht berufliche 
Haupttätigkeit des Lenkers

Lenkzeit während Kalenderwoche
- täglich < 2 Std. oder
- täglich < 4 Std. aber wöchentl. 
Lenkzeit < 1/5 der wöchentl. 
Normalarbeitszeit (= max. 8 Std.)  

Pflicht zum Führen eines 
Lenkprotokolls

Inhalt gem. § 5 LP-VO

Pflicht zum Führen eines 
Lenkprotokolls

Inhalt gem. § 5 LP-VO


